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Kurdendemo
fällt Karneval
zum Opfer
Köln untersagt Kundgebung
gegen den Krieg in Afrin

Von Sebastian Weiermann

Manchmal lohnt sich ein Blick in
die Vergangenheit. Begeben wir
uns also in das Jahr 1991. Zur Be-
freiung Kuwaits und gestützt auf
eine UN-Resolution beginnt eine
von den USA geführte Koalition
den zweiten Golfkrieg. Die Bun-
desrepublik unterstützt den Krieg
logistisch und finanziell. Trotz-
dem gehen Hunderttausende
Menschen in Deutschland gegen
den Krieg auf die Straße und in
ganz Deutschland werden Karne-
valsumzüge abgesagt. Auch in den
rheinischen Metropolen Köln und
Düsseldorf finden am Rosenmon-
tag keine Umzüge statt.
Jetzt, fast 30 Jahre später, gibt

es im Nahen Osten immer noch
oder schon wieder zahlreiche be-
waffnete Auseinandersetzungen.
Die Neueste begann am 20. Ja-
nuar. Mit der »Operation Oliven-
zweig« soll der kurdischen
Selbstverwaltung im Norden Sy-
riens ein Ende bereitet werden.
Die Türkei bombardiert kurdi-
sche Städte, ihre islamistischen
Hilfstruppen schänden getötete
Kurden. Ein großer Aufschrei in
der deutschen Öffentlichkeit
bleibt aus. Daran, den Karneval
abzusagen, denkt niemand. Im
Gegenteil: Eine für Samstag in
Köln geplante Demonstration, zu
der 3000 Teilnehmer erwartet
wurden, wird von der Polizei ver-
boten. »Erhebliche Gefahren für
die öffentliche Sicherheit« wer-
den von der Behörde als Grund
genannt. Der Kölner Stadtdirek-
tor Stephan Keller begrüßt das
Demonstrationsverbot stellver-
tretend für die Stadtspitze. Wäh-
rend des Straßenkarnevals sei so
eine Demonstration »nicht stadt-
verträglich«.
Nachdem das Verbot für die

Demo in Köln bekannt wurde,
wollten zahlreiche kurdische Ak-
tivisten nach Duisburg auswei-
chen. Hier war für Samstag eine
lokale Demonstration geplant.
Doch auch hier machte es die Po-
lizei den Aktivisten schwer und
unterband die Demonstration mit
mehreren Hundertschaften.
Der kurdische Dachverband

»Nav-Dem« will sich in den nächs-
tenTagen zumDemoverbot inKöln
äußern. Gegen das Verbot geklagt
hatte man nicht. Dabei hätte eine
solche Klage Aussicht auf Erfolg
gehabt. Der Düsseldorfer Anwalt
Jasper Prigge, ein Fachmann für
Versammlungsrecht, bewertet das
Verbot in Köln äußerst kritisch:
»Die Entscheidung der Polizei ist
mit Blick auf den hohen Stellen-
wert der Versammlungsfreiheit in
hohem Maße bedenklich. Es ist
nicht nachvollziehbar, welche Ge-
fahren die Polizei sieht, da ist die
Begründung ziemlich dünn. Dass
Karneval ist, dürfte für sich ge-
nommen ein Verbot schwerlich
rechtfertigen.«

Armut kommt elfmal vor, Reichtum gar nicht
Die Koalitionsvereinbarung hält die soziale Spaltung der Gesellschaft nicht auf, meint Christoph Butterwegge
Herr Butterwegge, Sie beklagen seit
Jahren eine zunehmende soziale
Spaltung in Deutschland. Müssen
Sie angesichts des Koalitionsver-
trages zwischen Union und SPD bei
Ihrer Kritik bleiben oder ändert sich
etwas zum Besseren?
Durchzogen und beherrscht wird das
Dokument von der Standortlogik, die
alle Politikfelder der Wettbewerbs-
fähigkeit des Wirtschaftsstandortes
Deutschland unterordnet. Der neoli-
berale Wettbewerbswahn schlägt sich
in einem technokratischen Vertrags-
entwurf nieder, in dem die Schlüs-
selbegriffe digital und Digitalisierung
nicht weniger als 298-mal stehen.
Ausgeblendet wird hingegen die sich
vertiefende Kluft zwischen Arm und
Reich, das Kardinalproblem der Bun-
desrepublik. Der Begriff »Armut«
kommt nur elfmal vor, Reichtum
überhaupt nicht. Umverteilung von
Oben nach Unten, die nötig wäre, um
die soziale Spaltung zu stoppen und
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt zu stärken, kann in dieser Re-
gierungskonstellation nicht stattfin-
den, weil die Union mit dem Merkel-
Dogma »Keine Steuererhöhung, für
niemanden!« jegliche Mehrbelastung
für Spitzenverdiener, Firmenerben
und Großunternehmen ablehnt.

Immerhin soll der Solidaritätszu-
schlag reduziert werden.
Anstatt die Finanzstärksten in der Ge-
sellschaft in die Pflicht zu nehmen
und sie die Kosten für seit Jahrzehn-
ten wachsende soziale Probleme tra-
gen zu lassen, machen CDU, CSU und
SPD genau das Gegenteil: Mit der laut
Koalitionsvertrag im Jahr 2021 be-
ginnenden Abschmelzung des Soli-
daritätszuschlages entlasten sie zu-
nächst die obere Mittelschicht und
später noch Reichere, weil er auch auf
die Kapitalertragsteuer und die Kör-
perschaftsteuer aufgeschlagen wird.
Bezieher niedriger Einkommen, die
durch den Soli-Wegfall angeblich
entlastet werden sollen, wie CDU,
CSU und SPD unisono beteuern,
müssen ihn ja überhaupt nicht zah-
len. Er wird nämlich bei Singles erst
ab einem Monatseinkommen von
mehr als 1500 Euro und bei einer
vierköpfigen Familie sogar erst bei
deutlich über 4000 Euro fällig.

Und wie steht es um die Bekämp-
fung der Armut?
Im letzten Koalitionsvertrag vonCDU,
CSU und SPD kam das Wort »Kin-
derarmut« gar nicht vor, und Alters-
armut sollte »verhindert«, also nicht
etwa bekämpft, verringert oder be-
seitigt werden. Laut dem nun vorge-
legten Entwurf soll es wenigstens ein-
zelne Verbesserungen geben. Etwa
beim Kinderzuschlag, der verhindern
soll, dass Eltern nur wegen ihres
Nachwuchses in Hartz IV fallen. Die
in zwei Schritten geplante Erhöhung
des Kindergeldes um 25 Euro pro Mo-
nat wird hingegen nicht die er-
wünschte Wirkung haben. Denn sie
kommt bei den Familien, die von
Transferleistungen leben, gar nicht
an, da sie auf Hartz IV und die Sozi-
alhilfe angerechnet wird.
Eltern, die wegen ihres geringen

Einkommens das Bildungs- und Teil-
habepaket des Bundes in Anspruch
nehmen können, wird die Zuzahlung
für das Mittagessen ihrer Kinder in ei-
ner Ganztagseinrichtung und für die
Schülerbeförderung erlassen. Kinder
im Grundschulalter sollen einen
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung erhalten. Trotzdem gleicht das
großkoalitionäre »Maßnahmenpaket
zur Bekämpfung der Kinderarmut«
einem Päckchen, das nur kleinere
Einzelmaßnahmen enthält. Diese
bringen zwar Erleichterungen für die
betroffenen Familien, ändern aber
wenig an deren prekärer Lebenslage
und ersetzen kein schlüssiges Kon-
zept zur Armutsbekämpfung.

Ein zentraler Punkt der Koalitions-
verhandlungen war die Befristung
von Arbeitsverhältnissen ohne Be-
gründung. Die SPD wollte diese ab-
schaffen, nun werden die Möglich-
keiten nur eingeschränkt. Oder im-

merhin eingeschränkt – je nach
Standpunkt. Was überwiegt für Sie?
Das lässt sich deshalb schwer ein-
schätzen, weil CDU, CSU und SPD ei-
ne komplizierte Quotenregelung als
Kompromiss getroffen haben. Die
sachgrundlose Befristung war 1985
von CDU/CSU und FDP eingeführt
worden; nach dem Regierungswech-
sel 1998 hätte Rot-Grün sie leichter als
jetzt wieder abschaffen können, wenn
die SPD und ihr Bundeskanzler Ger-
hard Schröder dies gewollt hätten.
Fragt man, warum SPD und Bünd-

nis 90/Die Grünen dies seinerzeit
nicht taten, dann stößt man auf die
Standortlogik der Agenda 2010 und
auf Bemühungen der rot-grünen Ko-
alition um eine stärkere Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes. Und übri-
gens auch auf die Tatsache, dass so-
zialdemokratisch geführte Ministeri-
en und Verwaltungen, ja selbst die
Parteizeitung »Vorwärts« als Arbeit-
geber bis in die jüngste Vergangen-
heit hinein das Instrument der sach-
grundlosen Befristung genutzt ha-
ben, um Beschäftigte unter Druck set-
zen oder sich ohne Kündigungs-
schutz von ihnen trennen zu können.

Dass das Rentenniveau bis 2025
festgeschrieben wird und der Bei-
trag 20 Prozent nicht überschreiten
soll – schützt das wirksam gegen Al-
tersarmut?
Nein, das Erstere hält die Talfahrt
des Rentenniveaus ja nur auf, die
unter Kanzler Schröder und seinem
Arbeitsminister Walter Riester ein-
geleitet wurde. Die vorgesehene De-
ckelung der Rentenversicherungs-
beiträge ist widersinnig, weil sie in
einer alternden Gesellschaft
zwangsläufig zu weiteren Leis-
tungskürzungen und damit zu noch
mehr Armut von Seniorinnen und
Senioren führt. Durch die geplante
Grundrente sollen Geringverdiener
nach jahrzehntelanger Beitragszah-
lung im Alter zehn Prozent mehr er-
halten, als die staatliche Grundsi-
cherung beträgt. Derzeit bekämen
die Grundrentner bundesdurch-
schnittlich 880 Euro im Monat, wo-
mit sie immer noch deutlich unter
der EU-offiziellen Armutsgrenze von
969 Euro lägen. Die als Mütterrente
II bezeichnete Anrechnung eines
dritten Entgeltpunktes für Frauen,
die vor 1992 mindestens drei Kin-

der geboren haben, wird von CDU,
CSU und SPD als wichtiger Baustein
zur Bekämpfung von Altersarmut
betrachtet. Aber sie hilft den be-
troffenen Grundsicherungsbeziehe-
rinnen nicht im Mindesten. Da ih-
nen der Rentenzuschlag auf die
Grundsicherung im Alter angerech-
net, das heißt sofort wieder abge-
zogen und gar nicht ausgezahlt wird,
bekämpft man so höchstens ver-
deckte Altersarmut.

Dennoch: Stehen mit dieser Koali-
tionsvereinbarung Familien, Ge-
ringverdiener, Arbeitslose und
Rentner nicht immer noch besser
da, als es bei einer Jamaika-Regie-
rung aus Union, FDP und Grünen
der Fall gewesen wäre?
Das kann sein. Aber besser heißt in
diesem Fall nicht schon gut. Exemp-
larisch genannt sei nur der Plan von
CDU, CSU und SPD, das bisherige
Bundesprogramm »Soziale Teilhabe«
ins Sozialgesetzbuch als neues Re-
gelinstrument »Teilhabe am Arbeits-
markt für alle« aufzunehmen. Das
können bis zu 150 000 Menschen in
Anspruch nehmen; es soll über den

Passiv-Aktiv-Transfer sowie den um
eine Milliarde Euro pro Jahr aufge-
stockten Eingliederungstitel der Bun-
desagentur für Arbeit finanziert wer-
den. Obwohl die Anzahl der Lang-
zeitarbeitslosen zwischen 2010 und
2016 fast konstant geblieben ist, sind
die für Eingliederungsmaßnahmen
ausgegebenen Mittel in diesem Zeit-
raum von über sechs Milliarden auf
3,4 Milliarden Euro jährlich gesun-
ken, also um fast die Hälfte.
2017 waren insgesamt 5,1 Milli-

arden Euro für die aktive Arbeits-
marktpolitik vorgesehen, über eine
Milliarde Euro davon wurden aber
gar nicht ausgegeben. Hieran sieht
man, dass es sich bei dem Projekt der
alten und neuen Koalitionsparteien
zur Eingliederung von Langzeitar-
beitslosen nicht eben um einen gro-
ßen Wurf handelt.

Sollte die SPD-Basis der Koalitions-
vereinbarung zustimmen?
Richtig ist, dass sie überhaupt die
Möglichkeit erhält, über den Ver-
tragsentwurf abzustimmen. Dies ist
ein gutes Beispiel für innerparteili-
che Demokratie, obwohl es vielen
Kommentatoren demokratischer er-
scheint, wenn nur der Vorstand einer
Partei die Verhandlungsergebnisse
abnickt. Ich stehe dieser Großen Ko-
alition jedoch sehr kritisch gegen-
über, weil sie die Gefahr vergrößert,
dass sich der Rechtspopulismus aus-
breitet und die AfD unter Alexander
Gauland als Oppositionsführer im
Bundestag gestärkt wird.
Aber auch andere Gründe spre-

chen dagegen: So bedeutet eine Gro-
ße Koalition weniger Raum für in-
nerparteiliche Demokratie – zu mei-
ner Zeit als Jungsozialist in der SPD
hieß es oft: »Ihr könnt doch nicht un-
sere Minister düpieren, denn das
schadet der Partei.« In der Oppositi-
on könnte sich die SPD hingegen
selbstkritisch mit ihrer jüngsten Ver-
gangenheit auseinandersetzen, ihr
Profil schärfen und spätestens zum
nächsten Bundestagswahlkampf an
ihre ursprünglichen Ziele anknüp-
fen.

Was bedeutet für die SPD eine er-
neute Große Koalition unter den
jetzt verabredeten inhaltlichen und
personellen Vorzeichen?
Statt eine progressive, innovative
Kraft im deutschen Parteiensystem
zu sein, fungiert die Sozialdemokra-
tie primär als ein politischer Repa-
raturbetrieb, der die Folgeschäden
eigener Fehlentscheidungen zu be-
heben sucht. Das zeigt sich ausge-
rechnet dort, wo der Koalitionsver-
trag eine sozialdemokratische Hand-
schrift trägt – beispielsweise bei der
geplanten Rückkehr zur paritäti-
schen Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung. Dafür hat die
SPD eine Kernforderung, den Ein-
stieg in die Bürgerversicherung, fal-
len gelassen. Es war seinerzeit die
rot-grüne Bundesregierung unter
Gerhard Schröder beziehungsweise
deren Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt, die das Prinzip der paritä-
tischen Beitragszahlung ausgehebelt
hatte – durch Einführung des Zu-
satzbeitrags der Versicherten.
Oder nehmen wir die geplante Ab-

schaffung der Abgeltungssteuer auf
Kapitalerträge in Höhe von 25 Pro-
zent, welche die Bezieher von Divi-
denden, Zinsen und Veräußerungs-
gewinnen entlastete. Der damalige
SPD-Finanzminister Peer Steinbrück
hatte diese Form der Kapitalertrag-
steuer in der ersten Großen Koaliti-
on unter Angela Merkel eingeführt.
Auch die zeitweilige Aussetzung des
Familiennachzugs für Flüchtlinge,
die nur subsidiären Schutz genie-
ßen, hatte die SPD in der vergange-
nen Legislaturperiode mit beschlos-
sen. Dass künftig laut Koalitionsver-
trag monatlich 1000 Familienange-
hörigen subsidiär Geschützter er-
möglicht werden soll, nach Deutsch-
land zu kommen, ohne dass eine
großzügigere Härtefallregelung für
den Familiennachzug greift – das ist
ebenfalls kein Ruhmesblatt sozial-
demokratischer Verhandlungstaktik.

Christoph Butterwegge, Jahrgang 1951, lehrte bis 2016
Politikwissenschaft an der Universität zu Köln. Er leistete
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